
Bielefeld (WB). Zur sechsten
Nacht der Jugendkultur laden 61
Kommunen in NRW für Samstag
und Sonntag ein. Unter dem Motto
»Nachtfrequenz15« finden Kon-
zerte, Filmvorführungen, Sport-
veranstaltungen und Workshops
statt, wie die Landesvereinigung
Kulturelle Jugendarbeit mitteilt. In
OWL machen Bielefeld, Paderborn,
Minden, Büren, Vlotho, Kalletal,
Extertal und Dörentrup mit. Infos:
www.nachtderjugendkultur.de 

Nacht der 
Jugendkultur

Paderborn (WB/bex). Ein Be-
trüger hat eine Rentnerin (76) aus
Paderborn um eine fünfstellige
Geldsumme gebracht. Sie vertrau-
te einem Anrufer, der sich als Be-
amter des Bundeskriminalamtes
ausgegeben hatte. Er überredete
sie, den hohen Geldbetrag abzuhe-
ben und einem Mitarbeiter auszu-
händigen, da die Bank der Rentne-
rin angeblich ein Sicherheitsprob-
lem habe. Der Abholer wollte das
Geld nach einer Prüfung zurück-
bringen – was nie geschah. 

Falscher Polizist
erbeutet Geld

Bielefeld (WB/peb). NRW-Jus-
tizminister Thomas Kutschaty hat
gestern gleich für zwei Bielefelder
Gefängnisse neue Leiter ins Amt
eingeführt. Uwe Nelle-Cornelsen
(52), bislang Leiter der Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) Bielefeld-Senne,
wechselt in die JVA Brackwede
und damit vom offenen in den ge-
schlossenen Vollzug. Seine Nach-
folgerin ist Kerstin Höltkemeyer-
Schwick (52). Sie war zuletzt Che-
fin in der JVA Detmold, für die nun
ein neuer Leiter gesucht wird.

Neue Chefs in zwei
Gefängnissen

Detmold (WB). Die Bezirksre-
gierung Detmold bietet vom 17. bis
19. November Informationstage
über die Arbeit als Lehrer am Be-
rufskolleg an. Wer teilnehmen will,
muss sich bewerben. Die Aktions-
tage richten sich vor allem an
Schüler von Berufskollegs in OWL.
Anlass ist der Bedarf an Berufs-
schullehrern. Es werde zuneh-
mend schwierig, Absolventen für
die Region zu gewinnen, heißt es.
Infos: www.zfsl-bielefeld.nrw.de

Berufsschulen 
suchen Lehrer

OWL hat mehr 
Einwohner

Bielefeld (WB/bex). Die Ein-
wohnerzahl in NRW ist 2014 so
stark gestiegen wie seit 20 Jahren
nicht mehr – allerdings auf mo-
deratem Niveau. Auch OWL hat
wieder mehr Einwohner. Ende
2014 lebten knapp 17,64 Millionen
Menschen in NRW, wie das statisti-
sche Landesamt mitteilte. Damit
legte die Einwohnerzahl gegen-
über dem Vorjahr um über 66 000
Menschen zu. Das war ein Anstieg
von 0,4 Prozent und der höchste
Zuwachs seit 1995. Das Plus ist
ausschließlich auf die Zuwande-
rung zurückzuführen. Denn im
Jahr 2014 starben mehr Men-
schen, als Kinder geboren wurden.
So zogen über 95 600 Bürger mehr
nach NRW, als im selben Zeitraum
das Land verließen. In OWL nahm
die Einwohnerzahl um gut 5000
auf 2,03 Millionen Einwohner zu.
Zuwächse verzeichnen vor allem
die Kreise Paderborn und Güters-
loh sowie die Stadt Bielefeld. 

Täter darf
alleine kochen
Hamm (WB). Ein Straftäter,

der in der Gerichtspsychiatrie ein-
sitzt, hat das Recht, für sich selbst
zu kochen. Er ist nicht verpflichtet,
sich einer sogenannten Selbstver-
sorgergruppe anzuschließen. Das
hat das Oberlandesgerichts Hamm
entschieden. In Psychiatrien leben
Straftäter oft in Wohngruppen, die
eine eigene Küche haben. Dem Be-
troffenen (26) war in der Psychiat-
rie Herne untersagt worden, nur
für sich zu kochen. Er könne sich
stattdessen einer bestehenden
Selbstversorgergruppe anschlie-
ßen. Das diene »der Förderung der
sozialen Kompetenz«. Der Mann
meinte jedoch, er habe das Recht,
seine Koch- oder Tischpartner
selbst auszusuchen – und das sah
auch das Oberlandesgericht so. Ein
Verbot sei allenfalls möglich, wenn
eine schwerwiegenden Störung
des Zusammenlebens oder der Si-
cherheit drohe.

Streit um 
letzte Ruhe

Bielefeld (WB/vz). Ist das Um-
betten einer Urne auf dem selben
Friedhof statthaft oder nicht? Das
hat das Mindener Verwaltungsge-
richt (VG) gestern klären müssen.
Ein Urteil fiel nicht. »Die Richterin
will in spätestens zwei Wochen
eine Entscheidung bekanntgege-
ben haben«, sagte VG-Vizepräsi-
dent Dr. Hans-Jörg Korte. Im vor-
liegenden Fall will eine Klägerin
von der Stadt Bielefeld die Erlaub-
nis erwirken, dass die Urne ihres
Vaters auf der Familiengrabstätte
untergebracht werden darf. Bisher
ruht der Verstorbene an anderer
Stelle auf diesem städtischen
Friedhof. Die Familiengrabstätte
hat hingegen ein Nutzungsrecht
bis zum Jahr 2037. Die Kommune
verwehrt mit Hinweis auf die Ge-
setze des Friedhofsrechtes jegli-
chen Eingriff. Gerichtssprecher
Korte erklärte, dass die Legislative
hier hohe Hürden geschaffen habe.

Az.: 11 K 103/15-III

Detmold (WB). Ein 24 Jahre al-
ter Autofahrer ist am Sonntag-
abend in Detmold nach einem
Wildwechsel mit seinem Opel von
der Straße abgekommen und in
einer Böschung gelandet. Der
Mann war Richtung Augustdorf
unterwegs, als plötzlich mehrere
Tiere über die Straße liefen. Um
eine Kollision zu vermeiden, wich
er nach links aus und verlor dabei
die Kontrolle über das Auto. Er
verletzte sich und wurde ins Kran-
kenhaus gebracht. 

Unfall nach
Wildwechsel
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Beamter stirbt: Land muss
Lebenspartner Unterhalt zahlen

Verwaltungsgericht sieht Verdacht einer »Versorgungsehe« nicht bestätigt

Von Christian A l t h o f f  

M i n d e n (WB). Nach dem
Tod eines Lehrers (74) aus Ost-
westfalen hat dessen Lebens-
partner (67) Anspruch auf
Unterhaltszahlungen durch
das Land – obwohl die einge-
tragene Partnerschaft erst
zehn Monate bestand und das
Land den Verdacht einer »Ver-
sorgungsehe« hegt. 

Das Verwaltungsgericht Minden
urteilte jetzt im Sinne des Hinter-
bliebenen. Es verurteilte das Land,
dem 67-Jährigen monatlich Unter-
halt in Höhe des Witwergeldes zu
zahlen – das sind bis zu 60 Prozent
der Pension des Verstorbenen.

Die Männer hatten seit 1980
eine Beziehung und lebten seit
1985 zusammen in einem Haus,
das beiden gehörte. 1996 ließen
sie ihre Lebenspartnerschaft im
Ausland eintragen – fünf Jahre be-
vor das in Deutschland erlaubt
wurde. In Deutschland nutzten sie
diese Möglichkeit aber lange nicht
– angeblich, weil der Lehrer, der
sich auch kirchlich stark engagier-
te, sich nicht offen zu seiner Nei-

gung bekennen wollte. Erst als der
pensionierte Pädagoge 73 Jahre alt
war, ließen die beiden 2012 ihre
Lebenspartnerschaft eintragen.
Zehn Monate später erlag der Leh-
rer, der seit seiner Kindheit eine
Herzkrankheit hatte, einem Herz-
stillstand.

Der Hinterbliebene meldete
beim Landesamt für Besoldung
und Versorgung Ansprüche an, die
er mit der eingetragenen Lebens-
partnerschaft begründete. Das
Amt lehnte aber jede Zahlung ab.
Es argumentierte, die Lebenspart-
nerschaft sei erst eingetragen wor-
den, nachdem der Lehrer lebens-

bedrohlich erkrankt sei. Dabei hät-
te die Partnerschaft schon seit
2001 eingetragen werden können.
Dass man das nicht getan habe,
spreche dafür, dass man sich »be-
wusst gegen dieses Lebensmodell«
entschieden habe. Diese Einstel-
lung habe sich erst geändert, als
der baldige Tod des Lehrers er-
wartbar gewesen sei. »Dieser
Sachverhalt stützt die Annahme,
dass der Versorgungsgedanke zu
einer Änderung der Einstellung ge-
führt hat«, schrieb das Amt.

Der Hinterbliebene klagte. Er ar-
gumentierte, bei der Eintragung
der Partnerschaft sei es nicht um

seine Versorgung gegangen. Viel-
mehr habe es ganz praktische
Gründe gegeben. Der Lehrer habe
wegen seiner schweren Herz-
krankheit immer wieder Hilfe bei
Behörden, Banken und im Kran-
kenhaus benötigt. Zu dieser Hilfe
habe ihn erst die eingetragene Le-
benspartnerschaft legitimiert, die
»die logische Konsequenz eines ge-
meinsam verbrachten Lebens« ge-
wesen sei.

Das Verwaltungsgericht Minden
gab dem Kläger Recht. Zwar habe
jemand bei einer sogenannten Ver-
sorgungsehe keinen Anspruch auf
Leistungen, doch habe der Kläger
diesen Verdacht wiederlegt. Die
Eintragung der Lebenspartner-
schaft 1996 im Ausland spreche
dafür, dass sich die beiden für ge-
nau dieses Lebensmodell entschie-
den hätten. Auch sei die Erkennt-
nis, dass der Lehrer lebensbedroh-
lich krank sei, »nicht neu« gewe-
sen. Er sei seit seiner Kindheit
herzkrank gewesen und bereits
1993 operiert worden. Hätte die
Versorgung im Vordergrund ge-
standen, hätte man die Partner-
schaft wohl schon 2011 eintragen
lassen, als der Lehrer bewusstlos
und mit Herzinfarkt ins Kranken-
haus gebracht worden sei.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Witwengeld (oder Witwergeld)
wird grundsätzlich nach dem Tod
eines Beamten an dessen Ehe-
oder Lebenspartner gezahlt. Das
Witwengeld wird nach der
Dienstzeit und der Besoldungs-
gruppe des Beamten bemessen
und beträgt 55 bis 60 Prozent des
Ruhegehaltes des verstorbenen
Beamten. Eine Voraussetzung für
Zahlung des Witwengeldes ist
unter anderem, dass die Ehe

oder die Lebenspartnerschaft ge-
schlossen wurde, bevor der
Beamte in den Ruhestand trat.
Wird die Ehe oder Lebenspart-
nerschaft erst nach Erreichen
der gesetzlichen Altersgrenze
und dem Eintritt in den Ruhe-
stand geschlossen, wird statt des
Witwengeldes ein Unterhaltsbei-
trag gezahlt. Dessen Höhe ent-
spricht maximal der Höhe des
Witwengeldes.

Witwengeld

Feuer zerstört sieben Busse
Millionenschaden in Spenge – Brandstiftung nicht ausgeschlossen
Spenge (WB/bex). Bei einem

Feuer auf dem Gelände eines Bus-
unternehmens in Spenge (Kreis
Herford) ist in der Nacht zu gestern
ein Millionenschaden entstanden.
Sieben Omnibusse und ein Anhän-
ger brannten vollständig aus, wie
die Polizei in Herford mitteilte. Die
Brandursache ist unklar. Da nach
Angaben der Polizei bislang nichts
auf eine technische Ursache hin-
deutet, ist Brandstiftung aber nicht
ausgeschlossen. Unter den Bussen
zweier Unternehmen seien sowohl
ältere als auch neue Modelle gewe-
sen. Den Sachschaden schätzt die
Polizei auf 1,2 Millionen Euro.

Feuerwehr und Polizei waren
gegen 3:25 Uhr alarmiert worden.
Die Feuerwehr konnte ein Über-
greifen der Flammen auf ein der-
zeit unbewohntes Gebäude und die
Überhitzung eines Gastanks einer
benachbarten Lackiererei verhin-

dern. Drei Bewohner eines Nach-
barhauses mussten für die Dauer
der Löscharbeiten ihr Zuhause
verlassen. Die Industriestraße, an
der das Gelände des Busunterneh-

mens liegt, wurde bis in die Mor-
genstunden komplett gesperrt.
Gestern Vormittag untersuchten
Brandermittler der Polizei die
Brandstelle. 

Von Eritrea nach Norderney
Kreis Lippe beschäftigt Flüchtlinge im Jugend- und Gästehaus

Detmold (WB/bex). Mit Fseha
Gurja (26) und Esayas Beraki (28)
sind seit dem 1. September erst-
mals zwei afrikanische Mitarbeiter
in einem Inselquartier des Kreises
Lippe auf Norderney tätig. »Die
asylsuchenden jungen Männer aus
Eritrea haben eine lange und risi-
koreiche Flucht aus ihrer Heimat
hinter sich, wo sie nicht mehr si-
cher waren«, sagt Lydia Penner
vom Kreis Lippe. Die beiden
Flüchtlinge leben seit einem Jahr
in Deutschland, sind also schon
längst über die dreimonatige
Sperrfrist hinaus, in der sie hier
nicht arbeiten dürfen. Die Leitung
des Hauses Detmold hatte nun eine
Arbeitserlaubnis beim zuständigen
Kreis Aurich beantragt.

Die beiden jungen Männer wer-
den zunächst bis zum Saisonende
als Vollzeit-Servicekräfte (Haus-
meistertätigkeiten, Küchenhilfen)

in dem vom Kreis Lippe betriebe-
nen Jugend- und Gästehaus (260
Betten) ihren Lebensunterhalt ver-
dienen, anstatt von staatlichen
Leistungen abhängig zu sein. 

»Wir wollen wie in Lippe auch
auf Norderney eine Willkommens-
kultur leben«, sagt Lippes Landrat
Friedel Heuwinkel. Auf der Insel zu

arbeiten und zu leben, stelle be-
sondere Anforderungen, weiß
Hausleiter Frank Schwäbisch aus
Erfahrung: »Aber beide wurden
hier bereits sehr herzlich aufge-
nommen und sie freuen sich auf
ihre neuen Aufgaben.« Das er-
leichtere vieles. 

»Wir werden sie sorgfältig in
ihre neuen Aufgaben einarbeiten.
Zudem sollen sie auch möglichst
schnell Deutsch lernen«, ergänzt
Klaus Kuhlmann, Leiter des zu-
ständigen Eigenbetrieb Schulen
des Kreises Lippe (EBS).

Mangel an Arbeit werde es so
schnell nicht geben, denn im
Herbst und über den Jahreswech-
sel sind nach Angaben des Kreises
beide Inselquartiere schon wieder
stark ausgelastet. Neben dem Haus
Detmold auf Norderney unterhält
der Kreis Lippe das Haus Lemgo
auf Langeoog. 

Sieben Busse zweier Unternehmen brannten aus. Die Polizei schätzt den
Schaden auf 1,2 Millionen Euro.  Foto: Reiner Toppmöller

Fseha Gurja (links) und Esayas Be-
raki arbeiten auf Norderney.

3500 demonstrieren gegen 19 »Biegida«-Anhänger 
19 »Bielefelder gegen die Islamisierung des Abendlandes« sind gestern
dem Aufruf von Thomas Borgartz zu einem »Biegida«-Spaziergang
durch die Stadt gefolgt. Borgartz war früher Vorsitzender der rechts-
populistischen Bürgerbewegung »Pro NRW« in Ostwestfalen-Lippe.
Polizisten verhinderten ein Zusammentreffen mit etwa 3500 Gegen-

demonstranten, die als »Bündnis gegen Rechts« auftraten und in Reden
»ein buntes Bielefeld« und Hilfe für Flüchtlinge forderten. Borgartz kün-
digte weitere »Spaziergänge« an, unter anderem in Herford und Güters-
loh. Das Foto zeigt im Vordergrund ein paar »Biegida«-Anhänger und
hinten die Gegendemonstranten.  Foto: Thomas F. Starke


